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Vorwort zur 6. Auflage

Knapp sieben Jahre nach Erscheinen der 5. Auflage legen wir eine Neuauflage des 
„Europäischen Gesellschaftsrechts“ vor. Erneut waren gewichtige neue Sekundär-
rechtsakte abzubilden. Neben der Richtlinie vom 14. Dezember 2022 über die Aus-
weitung der Pflicht der Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung hat 
insbesondere die Mobilitätsrichtlinie vom 27. November 2019 wesentliche Neue-
rungen mit sich gebracht. In Ergänzung der Richtlinie vom 26. Oktober 2005 über 
die grenzüberschreitende Verschmelzung regelt sie nun den grenzüberschreitenden 
Formwechsel und die grenzüberschreitende Spaltung und garantiert damit den Ka-
pitalgesellschaften auch sekundärrechtlich die umfassende Mobilität innerhalb der 
EU, die der EuGH zuvor bereits aus der Niederlassungsfreiheit hergeleitet hatte. 
Die beiden Digitalisierungsrichtlinien vom 20. Juni 2019 und vom 19. Dezember 
2024 haben dem Kapitalgesellschaftsrecht einen weiteren Digitalisierungsschub ver-
ordnet, der sich u.a. in der Möglichkeit der online-Gründung widerspiegelt; zudem 
sind durch letztere Richtlinie die unionsrechtlichen Vorgaben zur Registerpublizität 
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Unser Dank gilt der tatkräftigen Unterstützung durch unsere Mitarbeiter, am Heidel-
berger Lehrstuhl allen voran Frau Dr. Nina Benz M.Jur. (Oxford).

Die Neuauflage befindet sich auf dem Stand von März 2025; einzelne neue Ent-
wicklungen konnten noch bis September 2025 berücksichtigt werden. 

München, Heidelberg, im September 2025 Mathias Habersack, Dirk A. Verse



Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Das Gesellschaftsrecht ist wie kaum ein anderer Bereich des Privatrechts durch 
europäisches Sekundärrecht beeinflußt. Neben der Verordnung über die Schaffung 
einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung sind es im wesentlichen 
neun Richtlinien, die zur Europäisierung des Gesellschaftsrechts beigetragen haben. 
Inhaltlich betreffen diese Richtlinien nahezu sämtliche Bereiche des Gesellschafts-
rechts, ferner das allgemeine Handels- und Bilanzrecht. Bei der Arbeit mit Gesetzes-
sammlungen, Lehrbüchern und Kommentaren zum nationalen Recht bleiben die Vor-
gaben des europäischen Rechts freilich zumeist verborgen. Dies muß schon deshalb 
verwundern, weil den Richtlinien im Rahmen der Auslegung des nationalen Rechts 
große Bedeutung zukommt, ein Verzicht auf die Heranziehung des europäischen Se-
kundärrechts, der entsprechenden Materialien und der einschlägigen Entscheidungen 
insbesondere des EuGH deshalb gleichbedeutend mit dem Verzicht auf ein wichtiges 
Hilfsmittel auf der Suche nach dem „richtigen“ Recht ist.

Das vorliegende Buch will diese Lücke schließen. Es wendet sich an den Studie-
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fizite aufgezeigt. Gegenstand des dritten Teils ist im wesentlichen die Europäische 
Wirtschaftliche Interessenvereinigung als die bislang einzige supranationale Rechts-
form; darüber hinaus wird die noch nicht eingeführte Europäische Aktiengesellschaft 
in ihren Grundzügen dargestellt. Das Buch will schließlich den Zugang zu den Vor-
schriften des Europäischen Gesellschaftsrechts erleichtern. Es gibt deshalb den Text 
der bislang verabschiedeten Richtlinien und der EWIV–Verordnung wieder und 
erfüllt somit zugleich die Aufgabe einer Textsammlung.

Regensburg, im November 1998 Mathias Habersack
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